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14. Landschaftsversammlung Rheinland /
15. Sitzung am 8. Juli 2019

(Beginn der Sitzung: 10:06 Uhr)

Eröffnung und Begrüßung
Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: Guten Morgen, 
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer 
heutigen Sitzung der Landschaftsversammlung 
Rheinland willkommen heißen. Vom Landschafts-
verband Westfalen-Lippe begrüße ich sehr herzlich 
Frau Monika Schnieders-Pförtzsch, die 2. stellver-
tretende Vorsitzende der Landschaftsversamm-
lung Westfalen-Lippe. Herzlich willkommen!

(Allgemeiner Beifall)

Ebenso herzlich begrüße ich den Ersten Landes-
rat und Kämmerer, Herrn Dr. Georg Lunemann.

(Allgemeiner Beifall)

Ganz besonders möchte ich Herrn Rainer Im-
kamp, den Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Brühl, begrüßen,

(Allgemeiner Beifall)

der zum Thema „Soziale Folgen der Digitalisie-
rung im Landschaftsverband Rheinland“ unter 
TOP 5 vortragen wird. Ebenso herzlich begrüße 
ich die Vertreterinnen und Vertreter der Medien.

Ordnungsgemäße Einberufung
Meine Damen und Herren, zu dieser 15. Sitzung 
der 14. Landschaftsversammlung Rheinland 
wurde mit Schreiben vom 26. Juni 2019 frist- und 
ordnungsgemäß eingeladen.

Die Sitzung wurde auf der Internetseite des 
Landschaftsverbandes Rheinland am 26. Juni 
2019 öffentlich bekannt gemacht.

Entschuldigungen
Die entschuldigten Mitglieder unserer Land-
schaftsversammlung Rheinland sind der Verwal-
tung bekannt; die Namen werden dem Protokoll 
beigefügt.

Ich setze Ihr Einverständnis voraus und benenne 
für die heutige Sitzung Herrn Thor-Geir Zimmer-
mann, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, und 
Frau Petra Pabst, FDP-Fraktion, als Beisitzende. 
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Ich bitte Sie, hier neben mir Platz zu nehmen.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte 
ich ganz herzlich Herrn Stephan Emmler, Frak-
tion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, zu seinem 65. Ge-
burtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch!

(Allgemeiner Beifall)

Aus dem Verwaltungsvorstand feiert heute Herr 
Lorenz Bahr seinen 51. Geburtstag.

(Allgemeiner Beifall – Stephan Emmler und Lorenz Bahr  

nehmen Glückwünsche und Präsente entgegen.)

Totengedenken
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie 
nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, da-
mit wir der Verstorbenen gedenken können.

Seit der letzten Sitzung der Landschaftsver-
sammlung Rheinland sind vier ehemalige Mit-
glieder verstorben.

Frau Helga Künzel ist am 26. Juni 2019 im Al-
ter von 77 Jahren verstorben. Frau Künzel war 
Mitglied der SPD-Fraktion und von 1999 bis 2010 
für die Stadt Mülheim an der Ruhr Mitglied der 
Landschaftsversammlung Rheinland.

Herr Johannes Mertens ist am 15. Juni 2019 im 
Alter von 97 Jahren verstorben. Herr Mertens war 
Mitglied der CDU-Fraktion und von 1975 bis 1989 
für die Stadt Essen Mitglied der Landschaftsver-
sammlung Rheinland.

Herr Holger Müller ist am 9. Juni 2019 im Alter 
von 71 Jahren verstorben. Herr Müller war Mit-
glied der CDU-Fraktion und von 1979 bis 1989 
für den Rheinisch-Bergischen Kreis Mitglied der 
Landschaftsversammlung Rheinland. Herr Müller 
hat die Arbeit unserer Gremien von 1989 bis 1994 
weiterhin als sachkundiger Bürger unterstützt.

Herr Wilfried Hahn ist am 13. Mai 2019 im Al-
ter von 79 Jahren verstorben. Herr Hahn war 
Mitglied der SPD-Fraktion und von 1994 bis 
1999 für den Oberbergischen Kreis Mitglied der 
Landschaftsversammlung Rheinland. Im März 
2017 wurde ihm der Rheinlandtaler im Bereich 
der Heimatforschung vom Landschaftsverband 
Rheinland verliehen.

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Ge-
denken bewahren.

Ich danke Ihnen, dass Sie sich von Ihren Plätzen 
erhoben haben.

Gestatten Sie mir noch folgenden Hinweis: Seit 
dem 14. Mai 2019 ist Herr Theodor Nüse nicht 
mehr Mitglied der SPD-Fraktion.

Mit Schreiben vom 24. Juni 2019 teilte die Frak-
tion FREIE WÄHLER mit, dass Herr Nüse ab die-
sem Datum in die Fraktion FREIE WÄHLER auf-
genommen wurde.

(Beifall von der Fraktion FREIE WÄHLER)

Tagesordnungspunkt 1:
Anerkennung der Tagesordnung
Meine Damen und Herren, Ihnen liegt die 1. aktu-
alisierte Tagesordnung für die heutige Sitzung vor.

Zu Tagesordnungspunkt 3, „Umbesetzung in 
den Ausschüssen“, wurden Ihnen die Anträge 
Nr. 14/277 der CDU-Fraktion und Nr. 14/274 der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN nachgereicht.

Zu Tagesordnungspunkt 10, „Schwer-in-Ord-
nung-Ausweishülle des LVR“, ist der Antrag Nr. 
14/276 aller Fraktionen eingegangen. Wenn nie-
mand widerspricht, wird dieser heute behandelt.

Ich darf fragen, ob Sie mit der 1. aktualisierten 
Tagesordnung einverstanden sind. – Ich sehe 
keine Wortmeldungen. Dann haben wir sie so 
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beschlossen und werden sie entsprechend ab-
arbeiten.

Tagesordnungspunkt 2:
Verpflichtung neuer Mitglieder
Für das am 24. Juni 2019 ausgeschiedene Mit-
glied Jochen Naumann, CDU-Fraktion, ist Herr 
Wolfgang Kromer-von Baerle in die Landschafts-
versammlung nachgerückt.

Herr Kromer-von Baerle, ich darf Sie bitten, sich 
zu erheben.

Herr Kromer-von Baerle, ich verpflichte Sie auf 
gesetzmäßige und gewissenhafte Wahrnehmung 
Ihrer Aufgaben und hoffe auf eine gute Zusam-
menarbeit.

Herzlich willkommen in diesem Gremium!

(Allgemeiner Beifall)

Tagesordnungspunkt 3:
Umbesetzung in den Ausschüssen
– Antrag Nr. 14/277 der CDU-Fraktion, 
Antrag Nr. 14/274 der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN –
Ihnen liegen die Anträge Nr. 14/277 der CDU-
Fraktion sowie Nr. 14/274 der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN vor.

Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der 
Fall.

Wer den Anträgen Nr. 14/277 der CDU-Fraktion 
sowie Nr. 14/274 der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Dann haben wir das einstimmig so 
beschlossen.

(Beifall von der CDU-Fraktion)

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl der Landesrätin/des Landesrates des 
LVR-Dezernates Digitalisierung, IT-Steue-
rung, Mobilität und technische Innovation
– Vorlage Nr. 14/3430 –
Meine Damen und Herren, die Bewerbungsun-
terlagen sind für alle Mitglieder der Landschafts-
versammlung digital oder zur Einsicht in den 
Fraktionsgeschäftsstellen zur Verfügung gestellt 
worden.

Für die Wahl liegt mir der schriftliche Vorschlag 
der SPD-Fraktion vor, Herrn Marc Janich zum 
Landesrat dieses LVR-Dezernates zu wählen.

Herr Janich ist Ihnen als Bewerber aus den Ihnen 
zur Verfügung gestellten Bewerbungsunterlagen 
bekannt, und ich stelle fest, dass sich Herr Janich 
nicht im Sitzungsraum befindet.

Meine Damen und Herren, ich erlaube mir den 
Hinweis, dass der Beschlussvorschlag der Vor-
lage im Landschaftsausschuss korrigiert wurde. 
Der Begriff „Bundesbesoldungsordnung (BBO)“ 
ist durch „Landesbesoldungsordnung Nord-
rhein-Westfalen (LBesO NRW)“ zu ersetzen.

Der Landschaftsausschuss hat unter Berück-
sichtigung dieses Hinweises in seiner Sitzung 
am 5. Juli 2019 die Angelegenheit beraten und 
mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und bei Nichtteilnahme der Fraktionen 
FDP und FREIE WÄHLER als Empfehlung für die 
Landschaftsversammlung Rheinland somit fol-
genden empfehlenden Beschluss gefasst:

Herr Marc Janich wird zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt unter Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren 
zum Landesrat gewählt und erhält gemäß § 4 
Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (EingrVO) 
Bezüge der Besoldungsgruppe B 4 LBesO 
NRW zuzüglich höchstzulässiger Aufwands- 
entschädigung. Ihm wird die Leitung des LVR-
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Dezernates „Digitalisierung, IT-Steuerung, 
Mobilität und technische Innovation“ übertra-
gen. Eine Änderung des Geschäftsbereiches 
ist möglich.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn niemand 
widerspricht – so sieht es § 20 Abs. 2 GeschO 
vor –, werden Wahlen durch offene Abstimmung, 
sonst geheim durch Abgabe von Stimmzetteln, 
vollzogen.

Erlauben Sie mir noch folgende Hinweise: Ge-
wählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr 
als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten 
hat. Zu den gültigen Stimmen gehören auch 
Nein-Stimmen. Stimmenthaltungen und ungül-
tige Stimmen zählen bei der Berechnung der 
Mehrheit nicht mit. Sie haben nur eine Stimme. 
Bei Angabe mehrerer Kreuze ist der Stimmzettel 
ungültig.

Sind Wortmeldungen gewünscht? – Das ist nicht 
der Fall. 

Meine Damen und Herren, sind Sie mit der of-
fenen Abstimmung einverstanden? – Das ist der 
Fall.

Wer Herrn Janich entsprechend der Empfehlung 
des Landschaftsausschusses zum Landesrat 
wählen möchte, den bitte ich um sein Hand-
zeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
und der Gruppe Allianz in der Landschaftsver-
sammlung Rheinland ist Herr Janich mehrheit-
lich gewählt worden.

Ich bitte, Herrn Janich hereinzuholen.

Sehr geehrter Herr Janich, Sie sind soeben von 
den Mitgliedern der Landschaftsversammlung 
Rheinland mehrheitlich zum Landesrat des LVR-
Dezernates „Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobi-
lität und technische Innovation“ gewählt worden.

Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen 
für Ihre Aufgabe alles Gute, die nötige Energie, 
eine glückliche Hand und natürlich Innovationen 
für dieses Dezernat. Herzlichen Glückwunsch!

(Allgemeiner Beifall – Landesrat Marc Janich nimmt  

Glückwünsche und Präsente entgegen.)

Sehr geehrter Herr Janich, ich übergebe Ihnen 
das Wort.

Landesrat Marc Janich: Vielen Dank. – Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende Henk-Hollstein! Sehr 
geehrte Frau Landesdirektorin Lubek! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren des Rheinischen Rates, 
aus den Räten und den Kreistagen! Liebe Dezer-
nentinnen und Dezernenten! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich nehme die Wahl sehr gerne an. Vielen lieben 
Dank dafür.

An die, die mich kennen: Keine Sorge. Ich fasse 
mich heute ausnahmsweise recht kurz. Das kann 
ich nämlich ab und zu.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Vor wenigen Tagen wurde in einem Interview 
im „Kölner Stadt-Anzeiger“ die Frage gestellt, 
ob digitale Technologien unsere Welt besser 
machen. Genau darum muss es bei Fragen der 
Digitalisierung, technischer Innovationen und 
E-Mobilität gehen. Die digitale Welt muss uns 
Menschen dienlich sein – nicht umgekehrt. Wir 
müssen und wollen die Welt, in der wir leben, 
gestalten – eine Welt, in der wir unsere Zielgruppen, 
den Menschen mit und ohne Behinderung, 
unseren Schülerinnen und Schülern und unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Alltag 
erleichtern. Es sind ihre Bedarfe und Bedürfnisse, 
für die wir da sind. Unter den Gesichtspunkten der 
Inklusion und unserem Leitgedanken „Qualität für 
Menschen“ müssen soziale und ethische Aspekte 
ebenso in unserem Blick sein wie wirtschaftliche. 
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Wenn wir uns technischer Innovationen 
bedienen, können wir bisher ungeahnte 
Teilhabemöglichkeiten weiterentwickeln. Ich 
denke da nur an Robotik. Wenn wir den Sinn 
unseres Tuns und Seins herausstellen und 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die Digitalisierung gewinnen, werden wir die 
Chancen, die uns geboten werden, für alle 
gewinnbringend nutzen können.

Gewiss, die Arbeitswelt verändert sich rasant. 
Arbeit 4.0 oder auf Neuhochdeutsch „New Work“, 
wie es so schön heißt, bietet aber auch ein breites 
Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten. Ich 
bin mir sicher, dass wir etwaige Sorgen, Nöte 
und Ängste, zum Beispiel die Frage: „Was wird 
mit meinem Arbeitsplatz geschehen?“, durch ein 
gutes und ausgewogenes Changemanagement 
nehmen können und so die vielen Vorteile von 
„New Work“ herausstellen werden. Dies wird 
durch eine Kultur des Vertrauens und mit viel 
Transparenz gelingen.

Heute habe ich nur das eine oder andere Thema 
anreißen können. Seien Sie aber sicher: Das 
Ganze ist viel, viel vielschichtiger. Zum nächsten 
Tagesordnungspunkt werden wir eine ganz 
Menge mehr erfahren.

Auf die neue Aufgabe und vor allen Dingen die 
gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen allen, 
sowohl mit dem Verwaltungsvorstand als auch 
mit Ihnen als politische Vertretung, freue ich 
mich sehr.

Danke für Ihr Vertrauen. Danke für Ihre Wahl. 
Und vielen lieben Dank für all die Unterstützung 
in 25 Jahren LVR. Ihnen eine schöne Sommer- 
und Ferienzeit. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: Vielen Dank, 
Herr Janich. Alles Gute!

Tagesordnungspunkt 5:
Soziale Folgen der Digitalisierung im 
Landschaftsverband Rheinland 
Vortrag von Herrn Rainer Imkamp, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur 
für Arbeit Brühl
Vorsitzende Anne Henk-Hollstein:
Herr Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Brühl, wird heute 
zum Thema „Soziale Folgen der Digitalisierung 
im Landschaftsverband Rheinland“ sprechen.

Ich freue mich ausdrücklich, Sie hier heute Mor-
gen begrüßen zu dürfen, sowie über Ihre Bereit-
schaft, für die Mitglieder der Landschaftsver-
sammlung Rheinland sowie des Verwaltungsvor-
standes zu oben genanntem Thema zu referieren, 
und darf Ihnen das Wort erteilen.

Rainer Imkamp, Agentur für Arbeit Brühl: Guten 
Morgen! Sehr geehrte Frau Vorsitzende Henk-
Hollstein! Sehr geehrte Frau Direktorin Lubek! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, 
heute bei Ihnen sein zu dürfen. Die Agenda sah 
vor, dass zunächst der neue Experte gewählt 
wurde und dass ich Sie nun auf dem Weg in die-
ses Thema mitnehme. Es ist ein spannendes 
Thema, wie ich finde, und die uns umtreibende 
Frage lautet: Werden Maschinen unsere Arbeit 
übernehmen?

(Die Ausführungen des Redners werden von einer Präsentation 

begleitet.)

Die Antwort ist: Ein Stück weit tun sie es, und 
die Tendenz ist durchaus da, dass Maschinen im-
mer mehr in dieser Situation sein und die Chance 
bekommen werden, Arbeit zu übernehmen. Wir 
haben allerdings die Chance, dieses zu nutzen.
Hier sehen Sie einen Kühlschrank, der sich ei-
nen Partner bestellt hat. Wir haben es aber in 
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der Hand. Das ist meiner Meinung nach das Ent-
scheidende und vielleicht auch die Botschaft die-
ses Vortrags.
Meine Damen und Herren, Prognosen sind im-
mer schwierig, insbesondere dann, wenn sie in 
die Zukunft gerichtet sind. Eine Prognose möchte 
ich allerdings machen, und diese werde ich im 
Laufe des Vortrags auch noch mal begründen: Die 
Menschen im Gebiet des Landschaftsverbandes 
Rheinland werden in Zukunft anders, aber nicht 
weniger arbeiten. Es gibt eine epochale disrupti-
ve Veränderung in der Berufs- und Arbeitswelt, 
so wie es sie noch nie gegeben hat. In dieser ste-
cken allerdings sowohl Herausforderungen als 
auch Chancen, im Übrigen auch für Menschen, 
die unsere besondere Aufmerksamkeit, Beach-
tung und Hilfen verdienen; ich meine natürlich 
Menschen mit Behinderung.

Welche Megatrends beeinflussen aktuell die Ar-
beitswelt? Es ist die Digitalisierung, und sie wird 
immer in einem Atemzug mit dem genannt, was 
dann möglich ist, nämlich die Automatisierung. 
Es gibt den unbegrenzten und stetigen Trend hin 
zu einer Wissensgesellschaft, also zu höherwer-
tigen Berufen. Es gibt seit Jahrzehnten den star-
ken Trend zur Globalisierung, und die Volatilität 
umschreibt die wenig einschätzbare Situation 
der Märkte, die sich innerhalb weniger Wochen 
und Monate von einem Extrem ins andere verän-
dern können, und dies in immer rasanterer Ge-
schwindigkeit. Wir im Rheinischen Revier müs-
sen und dürfen auch den Strukturwandel durch 
den vorgezogenen Braunkohleausstieg durchaus 
als starken Trend auf diesem Arbeitsmarkt der 
Zukunft mit hinzudenken.

Hier sehen Sie in geraffter Form die bisherigen 
drei industriellen Revolutionen. Um 1800 herum 
gab es den ersten mechanischen Webstuhl, der 
mithilfe von Wasser und Dampfkraft ein Stück 
weit die Arbeit des Menschen ersetzte und effi-
zienter machte. Das war quasi die erste indust-
rielle Revolution.

Die zweite erfolgte um 1870 in den Schlachthöfen 
von Cincinnati oder bei Ford mit der „Tin 
Lizzie“, als die Fließbandproduktion eingeführt 
wurde.Seit ungefähr 1970 haben wir die erste 
speicherprogrammierbare Steuerung, die unser 
Berufsleben stark verändert hat.

Bezüglich dieser drei industriellen Revolutionen, 
die bisher starken Einfluss auf die Berufs- und 
Arbeitswelt hatten, kann man sagen, dass die 
Berufs- und Arbeitswelt jedes Mal sehr, sehr 
stark verändert wurde. Nach dem Abschluss der 
jeweiligen industriellen Revolution gab es zwar 
andere Berufe, aber nicht weniger Arbeit.

Zu der Frage, wie es bei dieser vierten industri-
ellen Revolution sein wird, in der wir uns schon 
mittendrin befinden, gibt es unterschiedliche An-
sichten. In einer eher deindustrialisierten Situa-
tion, wie in Großbritannien, geht man von starken 
Verlusten aus.

Die Prognosen für Deutschland, auch gestützt 
durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung, sind deutlich positiver. Man sagt, 
wenn man es gut steuert und die Möglichkeiten, 
die man in Deutschland im System einer sozia-
len Sicherung hat, gut, demokratisch und konst-
ruktiv anpackt, dann besteht die Chance, dass es 
danach komplett anders, aber nicht schlechter 
sein muss.

Der Unterschied zwischen dieser vierten indus-
triellen Revolution und den bisherigen ist, dass 
diese exponentiell schnell ist. Es geht rasant. 
Diese Kurve soll es zeigen. Wer von Ihnen hatte 
vor 15 Jahren ein iPhone?

(Zuruf: Das gab es vor 15 Jahren noch nicht!)

– Stimmt. Wir hatten vor zehn Jahren auch noch 
kein iPad. Vor zehn Jahren gab es die ersten You-
Tube-Filme, und heute werden quasi berufliche 
Fortbildungen über YouTube gemacht.
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Wir sind in einer ganz, ganz steilen Kurve, und 
das ist es, was diese industrielle Revolution von 
den bisherigen unterscheidet und was uns auch 
besonders fordert und im Grunde genommen 
auch zwingt, uns mit diesen Dingen intensiv zu 
beschäftigen und Schritt zu halten.

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Heute kann 
man sagen: Wer heute, am 8. Juli 2019, als 
Mensch im Rheinland geboren wird, der wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit einen Beruf erlernen, 
den es heute noch gar nicht gibt. Der Beruf wird 
eine gewisse Zeit lang tragen, und dann wird es 
mit Sicherheit die Notwendigkeit geben, sich im 
Laufe eines langen Berufslebens mehrfach be-
ruflich neu zu orientieren.

Hier sehen Sie einige ganz neue oder auch schon 
recht gut etablierte Formen der Arbeit: virtuelle Ar-
beit, flexible Arbeit, Arbeit in Netzwerken, Smart-
Factory-Ansätze, die es in Nürnberg und Amberg 
gibt, außerdem Crowdworking, Werkverträge.

Die Meinungen dazu sind in der Gesellschaft 
genauso unterschiedlich wie bei der Frage, ob 
denn wirklich alles digitalisiert wird. Sie sehen 
hier oben eine Aussage von Carly Fiorina. Sie war 
CEO bei Hewlett Packard und hat gesagt: Alles, 
was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. – 
Ja, zumindest die Chance dafür besteht. Ich gehe 
später noch darauf ein.

In der Gesellschaft gibt es natürlich ganz unter-
schiedliche Blickwinkel auf die Digitalisierung. 
Beim Institut der deutschen Wirtschaft sehen 
Sie die freiheitsorientierten, gestalterischen und 
Spielräume erweiternden Perspektiven, aber 
auch die Sorge um unsere soziale Sicherung und 
umkämpfte Rechte, die man in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten erworben hat.

Als Agentur für Arbeit ist es nicht unsere Auf-
gabe, zu beurteilen, wer recht hat, sondern wir 
müssen uns bei allem, was wir tun, vorberei-

ten. Das gilt für unsere Analysen, aber auch für 
unsere Beratung. Wir sind auf dem Weg hin zu 
einer Beratungsagentur und wollen junge Leu-
te, wie wir es seit jeher tun, beraten, wir wollen 
aber auch Erwachsenen die richtigen Ratschläge 
geben, damit sie in fünf Jahren nicht erneut in-
vestieren müssen. Wir müssen also schauen, wo 
zukunftsfähige Berufsfelder liegen und welche 
zukunftsfähigen Qualifizierungen wir empfehlen 
können.

Dafür hat das bereits eben angesprochene Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung einen 
„Job Futuromat“ entwickelt. Diesen können Sie 
im Internet unter job-futuromat.iab.de aufrufen. 
Wenn Sie auf dieser Seite Ihren Beruf eingeben, 
werden Ihnen die Substituierbarkeitspotenziale 
Ihres Berufs aufgezeigt. Dafür schaut sich das 
Programm die entsprechenden Schwerpunkte 
Ihres Berufs an. Beispielsweise hat der Beruf 
„Kaufmann/-frau für Büromanagement“ sieben 
prägende Merkmale, und in diesem Fall ist es 
so, dass vier dieser sieben prägenden Merkmale 
heute schon relativ mühelos durch Maschinen 
ersetzt werden könnten; das entspricht 57 %. 
Das sagt aber gar nichts darüber aus, ob der Job 
Ihres Nachbarn, der Kaufmann für Büromanage-
ment ist, gefährdet ist. Es kann nämlich sein, 
dass er seine Schwerpunkte in den drei anderen 
Tätigkeiten hat, und es kann auch sein, dass der 
Arbeitgeber sagt: Ich finde den Mann so klasse, 
dass ich nicht glaube, dass das eine Maschine je-
mals schaffen könnte. Außerdem werde ich nicht 
Geld in die Hand nehmen, um diesen Arbeitsplatz 
durch eine Maschine zu ersetzen.

All das sind ungelegte Eier, es sind unbeantwor-
tete Fragen. Keiner weiß, ob dieses hier identi-
fizierte Potenzial auch wirklich so genutzt wird.

Hier sehen Sie das Beispiel „Bäcker“. Den Beruf 
des Bäckers kennzeichnen fünf Kernanforderun-
gen, und alle fünf Kernanforderungen lassen sich 
durch Maschinen erfüllen. Aber niemand weiß, 
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ob das passiert. In einem artverwandten Beruf 
erleben Sie gerade sogar das Gegenteil: Immer 
mehr Konditoreien werden eröffnet, weil Kondi-
toreien im Moment in sind.

Ich möchte den Blick weiten und auf andere Be-
rufe lenken. In Fertigungsberufen, beispielswei-
se Maschinenbaumechaniker, Zerspanungsme-
chaniker mit den unterschiedlichen Fachrichtun-
gen Drehtechnik, Frästechnik, liegt ein 100%iges 
Substituierbarkeitspotenzial vor. Diese metall-
verarbeitenden Tätigkeiten können schon heute 
durch Maschinen durchgeführt werden. Aber je 
individualisierter, je persönlicher, je individuel-
ler, je beratender, je hochwertiger der Beruf ist, 
desto geringer ist das Substituierbarkeitspoten-
zial. Das kann man sagen und sogar so weit ge-
hen und behaupten, dass der Beruf des Arztes 
ein Substituierbarkeitspotenzial von 0 % hat. Das 
gilt übrigens auch für den Dachdecker.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Ich habe eben gesagt: Je individueller, je bera-
tender ein Beruf ist, desto geringer ist das Sub-
stituierbarkeitspotenzial. Insofern finden Sie bei 
Arzthelferinnern/Arzthelfern, Ärztinnen/Ärzten 
und generell in der gesamten Gesundheitsbran-
che ein geringeres Potenzial vor, dieses Personal 
durch Maschinen zu ersetzen.

Überall da, wo in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten die Arbeiten sehr stark standardisiert 
wurden, hat man jetzt die Chance, diese infolge 
der Digitalisierung und Automatisierung durch 
Maschinen zu ersetzen.

Folgender Punkt ist mir sehr wichtig: Immer wie-
der werden diese Substituierbarkeitspotenziale 
neu bewertet. Wir nehmen den Trend wahr, dass 
diese zunehmen. Es gibt aber keine Prognose-
kraft, ob denn der Arbeitsplatz ersetzt wird, ob 
der Beruf einmal ganz wegfallen wird. Es geht 
lediglich um das Potenzial, das beschrieben wird. 

Es gibt auch keine Gewichtung der beruflichen 
Tätigkeit, und es ist auch kein Erfolgsmaßstab. 
Wann und ob überhaupt eine Tätigkeit in Zukunft 
durch eine Maschine ersetzt werden kann, ist 
nicht vorhersehbar.

Aktuell sehen wir ein paar Eintrübungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Nichtsdestotrotz befinden wir uns 
insgesamt in einer sehr stabilen Lage. Wir sind 
im elften Jahr des Booms, und das drückt sich 
immer noch dadurch aus, dass die Firmen prall-
volle Auftragsbücher haben. In einer solchen Si-
tuation hat man sehr viel mit der Gegenwart zu 
tun, vielleicht nicht so sehr viel mit der mittleren, 
mittelfristigen und längerfristigen Zukunft. Vor 
dem Hintergrund der exponentiellen Geschwin-
digkeit der Digitalisierung wäre es jedoch wich-
tig, dass man sich mit diesen Dingen auseinan-
dersetzt; denn in ein paar Jahren könnte es zu 
spät sein. Eine Betriebsbefragung zum Thema 
„Arbeitswelt 4.0“ hat ergeben, dass sich ein Drit-
tel der Betriebe noch gar nicht mit dem Einsatz 
und der Nutzung moderner digitaler Technologi-
en auseinandergesetzt hat.

Schauen wir uns noch einmal die Berufssegmen-
te an. In mehreren Untersuchungen fiel auf, dass 
die Fertigungsberufe und fertigungstechnischen 
Berufe ein ganz besonders hohes Substituier-
barkeitspotenzial haben, und bei allen Berufen 
– das kann man als Tendenz sehen – steigt das 
Potenzial an; das hat eine neuere Untersuchung 
aufgezeigt.

Wir haben es hier mit dem Rheinland zu tun, und 
deswegen haben wir uns die Zahlen fürs Rhein-
land angeschaut. In Nordrhein-Westfalen gilt, 
dass der Anteil der Beschäftigten in Berufen mit 
einem hohen Substituierbarkeitspotenzial bei 26 
% liegt. Hier stechen der Kreis Euskirchen, der 
Oberbergische Kreis, die Stadt Remscheid und 
die Stadt Solingen mit einem deutlich über dem 
Landesdurchschnitt liegenden Substituierbar-
keitspotenzial heraus. Das hat einfach etwas mit 
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dem hohen Anteil von Fertigungsberufen in die-
sen kommunalen Gebietskörperschaften zu tun.
Wenn wir auf die Regionen schauen, sehen wir 
auch günstigere Situationen, beispielsweise in 
der StädteRegion Aachen, im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis oder auch im Rhein-Sieg-Kreis. Dort 
finden wir einen hohen Anteil der Beschäftigten 
in Berufen mit einem geringen Substituierbar-
keitspotenzial vor. Wir sehen – und darauf müs-
sen wir besonders achten – aber auch deutlich 
über dem Landesdurchschnitt liegende Werte. 
Dieser liegt bei 26 %, beispielsweise im Kreis 
Düren, im Kreis Euskirchen oder im Oberbergi-
schen Kreis. Das hat etwas mit dem hohen Anteil 
im sekundären Sektor und mit der hohen Abhän-
gigkeit von Schlüsselbranchen zu tun, in denen 
stark automatisiert gearbeitet wird.

Es ist – so sehen wir das – unsere Aufgabe, in 
diese Diskussion: „Werden Maschinen unsere 
Arbeit ersetzen?“ Substanz hineinzubringen. Wir 
wollen Zahlen, Daten, Fakten liefern. Wir wol-
len die Leute weder beunruhigen noch panisch 
machen. Vielmehr möchten wir sie ermuntern, 
sich mit diesen Trends auseinanderzusetzen, 
insbesondere vor wichtigen Entscheidungen, vor 
Berufswahlentscheidungen oder wenn sich der 
Beschäftigte sagt: Ich kann die nächsten 15 Jahre 
nicht mehr bei meinem Arbeitgeber verbringen, 
ich muss mir etwas Neues suchen. – Das sind 
entscheidende Weichenstellungen, und diese 
müssen sehr gut überlegt sein. Insofern ist es 
wichtig, sich dann die verfügbaren Informationen 
zu besorgen und sich gut beraten zu lassen. 

Schließen möchte ich mit einem Spruch von Pe-
rikles, einem führenden Staatsmann Athens, der 
vor rund vor 2.500 Jahren sagte: Es kommt nicht 
darauf an, die Zukunft vorherzusehen, sondern 
auf sie vorbereitet zu sein. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: Vielen Dank, 
Herr Imkamp, für diesen spannenden Vortrag. 
Dieser passte sehr gut – so war es eigentlich 
auch vorgesehen – zu der heutigen Wahl unse-
res neuen Landesrates, der direkt etwas mit ins 
Gepäck bekommen hat. 

Gibt es Wortmeldungen, oder möchte jemand ein 
persönliches Statement abgeben? – Ich darf die 
stellvertretende Vorsitzende bitten.

Karin Schmitt-Promny, Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN: Vielen Dank für den Vortrag. Was mich 
oder uns etwas irritiert, ist eine klare Zuteilung 
von Prozentzahlen. Die Buchhalterin kann nicht 
zu 100 % wegrationalisiert werden, weil es im-
mer noch Einschätzungspotenziale, auch in der 
Buchhaltung, gibt, was bestimmte Zahlen und 
Berechnungen für ein Unternehmen bedeuten.

Dass bei Ärzten ein Potenzial von 0 % gegeben 
ist – das möchte ich auch klar sagen –, ist nicht 
mehr der Stand der Dinge. In Aachen gibt es 
schon Telemedizin, und wir wissen, dass auch in 
anderen Bereichen der Medizin, auch im opera-
tiven Bereich, die Digitalisierung einziehen wird. 
Vielleicht müssen wir uns alle mehr öffnen und 
uns eingestehen, dass wir alle von der digitalen 
Entwicklung betroffen sind.

Rainer Imkamp, Agentur für Arbeit Brühl: Kein 
Widerspruch.

Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: Vielen Dank, 
Frau Schmitt-Promny. – Möchten Sie noch einen 
Satz dazu sagen?

Rainer Imkamp, Agentur für Arbeit Brühl: Mir 
wäre ein Punkt wichtig: Auf der Basis der Kern-
tätigkeiten in den jeweiligen Berufen ist es eine 
Berechnung dessen, was theoretisch möglich ist. 
Das heißt nicht, dass es letztendlich auch zu ei-
ner Ersetzung kommt. 
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Sie haben recht: Durch die Digitalisierung und 
Automatisierung werden Berufsbilder weiter-
entwickelt, und so kann ein vielleicht theoretisch 
vorhandenes Risiko, dass ein bestimmter Beruf 
ersetzt wird, minimiert oder sogar auf Null ge-
fahren werden.

Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: Vielen Dank 
nochmals. Ich wünsche Ihnen noch einen wun-
derschönen Tag.

Rainer Imkamp, Agentur für Arbeit Brühl: Danke 
schön.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: 
Wir kommen zu 
Tagesordnungspunkt 6:
Satzung zur Änderung der Rechnungs-
prüfungsordnung des Landschafts-
verbandes Rheinland und Änderung
der Dienstanweisung für die Rechnungsprü-
fung des Landschaftsverbandes Rheinland
– Vorlage Nr. 14/3196/1 –
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 16. Mai 2019 die Angelegenheit beraten und 
die Änderung der Rechnungsprüfungsordnung 
des Landschaftsverbandes Rheinland durch die 
Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungs-
ordnung des Landschaftsverbandes Rheinland 
sowie die Änderung der Dienstanweisung für die 
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes 
Rheinland einstimmig empfohlen.

In der Ihnen vorliegenden Ergänzungsvorlage 
Nr. 14/3196/1 wurden redaktionelle Änderungen 
vorgenommen, auf Grundlage derer wir heute 
beschließen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Das ist nicht 
der Fall.

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir 
diese Satzung einstimmig so beschlossen.

Wir kommen damit zu
Tagesordnungspunkt 7:
Satzung der LVR-Europa-Projektförderung
– Vorlage Nr. 14/3440 –
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 5. Juli 2019 die Vorlage beraten und einstim-
mig empfohlen, entsprechend der Vorlage Nr. 
14/3440 zu beschließen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Das ist nicht 
der Fall.

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – Dann 
haben wir auch diese Satzung einstimmig so be-
schlossen.

Tagesordnungspunkt 8:
Satzung des Landschaftsverbandes  
Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben  
des Eingliederungshilfeträgers und  
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
– Heranziehungssatzung Soziales –
– Vorlage Nr. 14/3371 –
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 5. Juli 2019 die Vorlage Nr. 14/3371 beraten 
und einstimmig empfohlen, entsprechend der 
Vorlage zu beschließen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Das ist nicht 
der Fall.

Da dies ein ganz elementares Werk für uns alle 
ist, lasse ich jetzt positiv darüber abstimmen. 
Wer ist für die Vorlage? – Gibt es Gegenstim-
men? – Nein. Gibt es Enthaltungen? – Keine. 
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen 
einstimmigen Beschluss zu dieser Satzung. 
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Ich rufe auf 
Tagesordnungspunkt 9:
Erlass von Prüfungsordnung und
Gebührenordnung für die Durchführung
der Fortbildungsprüfung zum anerkannten  
Abschluss “Geprüfte Fachkraft zur  
Arbeits- und Berufsförderung“
– Vorlage Nr. 14/3301 –
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 5. Juli 2019 die Vorlage Nr. 14/3301 beraten 
und einstimmig empfohlen, entsprechend der 
Vorlage zu beschließen.

Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der 
Fall.

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? – Gibt es Enthaltungen ? – Dann 
haben wir auch diese Vorlage einstimmig so be-
schlossen.

Tagesordnungspunkt 10:
Schwer-in-Ordnung-Ausweishülle des LVR
– Antrag Nr. 14/276 – der Fraktionen CDU, SPD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke. und 
FREIE WÄHLER

Meine Damen und Herren, ich erlaube mir den 
Hinweis, dass der Landschaftsausschuss vor 
dem Hintergrund der Nachhaltigkeit darum ge-
beten hat, dass bei der nächsten Bestellung der 
Ausweishüllen verstärkt auf umweltverträgliches 
Material geachtet wird.

(Beifall von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN)

LVR-Direktorin Ulrike Lubek: Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Ich darf darauf hinwei-
sen, dass wir für das Jahr 2019 schon Exemplare 
bestellt haben. Vorläufige Muster finden Sie vor 
dem Sitzungssaal ausliegend. Die Vorläufigkeit 
bezieht sich auf das Branding „Landschaftsver-
band“ auf der Rückseite der Ausweishülle. Das 
ist jetzt noch aufgeklebt, wird aber später aufge-

druckt, damit man es nicht abknibbeln kann. Wie 
gesagt, die Muster liegen vorne aus. Sie dürfen sie 
gerne mitnehmen.

(Karin Schmitt-Promny, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 

Mitgehen lassen!)

– Von mir aus auch mitgehen lassen. Das ist nicht 
strafbar, sondern gewünscht. – Danke schön.

Vorsitzende Anne Henk-Hollstein: Vielen Dank, 
Frau Landesdirektorin Lubek.

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 5. Juli 2019 den Antrag beraten und einstim-
mig empfohlen, entsprechend dem Antrag zu be-
schließen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Das ist nicht der 
Fall.

Dann lasse ich über den Antrag positiv abstim-
men. Wer ist für die Anschaffung? – Gibt es Ge-
genstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – Das ist 
nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig so 
beschlossen.

Tagesordnungspunkt 11:
Fragen und Anfragen
Mir liegen keine Fragen oder Anfragen vor. 

Bevor ich die Sitzung schließe, darf ich Ihnen al-
len eine wunderschöne, erholsame Sommerpau-
se wünschen. Kommen Sie gesund und munter 
durch den Sommer. Wir sehen uns dann nach der 
Sommerpause zur Einbringung des Haushalts 
hier wieder. 

Die 15. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung 
Rheinland ist hiermit geschlossen.

(Allgemeiner Beifall)

(Schluss der Sitzung: 10:57 Uhr) 
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Prüfungsordnung 
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten 

    -   
Nordrhein-Westfalen 

Vom X. Monat 2019 

Auf Grund des § 56 Absatz 1, des § 47 Absatz 1 Satz 1 und des § 79 Absatz 4 Satz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) in Verbindung mit § 5 der 
Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 
Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie die 
Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 5. September 
2006 (GV. NRW. S. 446) und dem Beschluss des Berufsbildungsausschusses vom 12. Juli 
2018 erlassen die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe die nachfolgende 
Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung gemäß der Arbeits- und 
Berufsförderungsfortbildungsverordnung vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2909): 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 - Prüfungsausschüsse 

§ 1 Errichtung 
§ 2 Zusammensetzung und Berufung 
§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung 
§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
§ 5 Geschäftsführung 
§ 6 Verschwiegenheit 

Abschnitt 2 - Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 

§ 7 Prüfungstermine 
§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung 
§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 
§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 
§ 11 Prüfungsgebühr 

Abschnitt 3 - Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 
§ 13 Gliederung der Prüfung 
§ 14 Prüfungsaufgaben 
§ 15 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen 
§ 16 Nichtöffentlichkeit 
§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift 
§ 18 Ausweispflicht und Belehrung 
§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme 

Abschnitt 4 - Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 
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§ 21 Bewertungsschlüssel 
§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 
§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 24 Prüfungszeugnis 
§ 25 Bescheid über die nicht bestandene Prüfung 

Abschnitt 5 - Wiederholungsprüfung 

§ 26 Wiederholungsprüfung 

Abschnitt 6 - Schlussbestimmungen 

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung 
§ 28 Prüfungsunterlagen 
§ 29 Inkrafttreten, Genehmigung 

Abschnitt 1 
Prüfungsausschüsse 

§ 1 
Errichtung von Prüfungsausschüssen 

(1) Gemäß § 1 Absatz 2 der Arbeits- und Berufsausbildungsfortbildungsprüfungsverordnung 
vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2909) in der jeweils geltenden Fassung führen die 
Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe als zuständige Stellen zum Nachweis 
der in § 3 Arbeits- und Berufsausbildungsfortbildungsprüfungsverordnung aufgeführten 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen Fortbildungsprüfungen zum bundesweit 
     -   
durch. 
(2) Für die Durchführung und die Abnahme der Fortbildungsprüfung sowie der einzelnen 
Prüfungsbestandteile errichten die zuständigen Stellen Prüfungsausschüsse. 

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei, in der Regel aus nicht mehr als sechs 
Mitgliedern. Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der 
Prüfungsleistungen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Sie müssen für die 
Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Sie 
sollen insbesondere in der beruflichen Erwachsenenbildung erfahren sein. 
(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sowie Beauftragte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in gleicher Zahl 
sowie mindestens eine Lehrkraft des Fortbildungsinstituts und eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der zuständigen Stelle angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der 
Mitglieder müssen Beauftragte 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Beauftragte der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sein. 
(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für 
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die Dauer von höchstens fünf Jahren berufen. 
(4) Die Beauftragten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden auf Vorschlag der 
Vertretungen der Leistungserbringer in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen berufen. 
(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im 
Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen 
Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen. 
(6) Die Berufung der Lehrkräfte erfolgt auf Vorschlag der Fortbildungseinrichtung. 
(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 
von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 
zuständige Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen. 
(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer Berufung 
Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden. 
(9) Die Mitglieder haben Stellvertretungen. Die Absätze 3 bis 8 gelten für sie entsprechend. 
(0) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 
Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, 
eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle mit 
Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 
(1) Von den Absätzen 2 und 9 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die 
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann. 

§ 3 
Ausschluss von der Mitwirkung 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüflinge nicht mitwirken. 
Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 
1. Verlobte, 
2. Ehegatten, 
3. eingetragene und nicht eingetragene Lebenspartner, 
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
5. Geschwister, 
6. Kinder der Geschwister, 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
8. Geschwister der Eltern und 
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder). 
Angehörige sind die in Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder die 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, 
2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch 
Annahme als Kind erloschen ist und 
3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen 
weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen 
Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen Stelle 
mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle, während der Prüfung der 
Prüfungsausschuss. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. 
Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 
(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des 
Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen eines solchen 
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Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, 
während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
(4) Sofern ein Prüfling bei einer Werkstatt für behinderte Menschen oder einem anderen 
Leistungsanbieter beschäftigt ist, dürfen dem Prüfungsausschuss keine dortigen 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter angehören. 
(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des 
Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchführung der 
Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere 
zuständige Stelle ersucht werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine 
objektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte das vorsitzende Mitglied und dessen 
Stellvertretung, die nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 
aber drei Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit oder fehlendem Einvernehmen gibt die Stimme des vorsitzenden 
Mitglieds den Ausschlag. 
(3) In dringlichen Angelegenheiten können Beschlüsse auch im schriftlichen 
oder elektronischen Verfahren gefasst werden. 

§ 5 
Geschäftsführung 

(1) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen 
Geschäftsführung, insbesondere Einladungen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), 
Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse. 
(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der zuständigen Stelle 
mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches 
derselben Gruppe angehören soll. 
(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem vorsitzenden 
Mitglied zu unterzeichnen. § 23 Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 6 
Verschwiegenheit 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem 
Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit der 
Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 
zu wahren. 

Abschnitt 2 
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 

§ 7 
Prüfungstermine 

(1) Die Prüfungen finden nach Bedarf statt. Die Termine bestimmt die zuständige Stelle im 
Einvernehmen mit den im Bezirk der zuständigen Stelle vorhandenen 
Fortbildungseinrichtungen und dem Prüfungsausschuss. 
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(2) Die zuständige Stelle gibt die Anmeldefrist, Ort und Zeitpunkt der Fortbildungsprüfungen 
sowie die Höhe der Prüfungsgebühr in geeigneter Weise rechtzeitig bekannt, spätestens 
jedoch einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann 
die zuständige Stelle die Annahme des Antrags verweigern. 

§ 8 
Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich nach den von der zuständigen Stelle 
bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. 
Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen: 
1. Angaben zur Person und 
2. Angaben über die in § 2 und § 11 der Arbeits- und 
Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung genannten Voraussetzungen. 
(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die zuständige Stelle, 
in deren Bezirk die Prüflinge 
1) an einer Maßnahme der Fortbildung im Direktunterricht teilgenommen hat, 
2) in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbständig tätig ist oder 
3) seinen oder ihren Wohnsitz hat. 
(3) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 der 
Arbeits- und Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung erfüllt, die nach § 8 Absatz 1 
erforderlichen Nachweise erbracht und die Gebühren nach § 11 entrichtet hat. 

§ 9 
Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 

(1)Den Prüflingen ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die 
zuständige Stelle zu befreien, wenn bereits eine andere vergleichbare Prüfung vor einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung 
innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt. 
(2)Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen mit dem 
Zulassungsantrag schriftlich bei der zuständigen Stelle zu stellen. Die Nachweise über 
Befreiungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind beizufügen. 

§ 10 
Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 

(1)Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbestandteilen entscheidet die 
zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgründe nicht 
für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(2)Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind 
den Prüflingen rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -ortes einschließlich der 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Entscheidungen über die Nichtzulassung 
und über die Ablehnung der Befreiung sind den Prüflingen schriftlich mit Begründung 
bekannt zu geben. 
(3)Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können von der zuständigen 
Stelle bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund 
gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen wurde. 

§ 11 
Prüfungsgebühr 

Die Prüfungsgebühr ist nach Aufforderung an die zuständige Stelle zu entrichten. Die Höhe 
der Prüfungsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenordnung der zuständigen Stelle. 
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Abschnitt 3 
Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12 
Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 

(1) Die Inhalte der Fortbildungsprüfung richten sich nach §§ 3 bis 10 der Arbeits- 
und Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung. 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 

§ 13 
Gliederung der Prüfung 

Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus § 8 der Arbeits- und  
Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung. 

§ 14 
Prüfungsaufgaben 

Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforderungen und 
Vorschlägen der Fortbildungsinstitute die Prüfungsaufgaben sowie Lösungs- und 
Bewertungshinweise und die zulässigen Arbeits- und Hilfsmittel. 

§ 15 
Nachteilsausgleich für behinderte Menschen 

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie 
Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen. Die Art der Behinderung ist mit 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung gemäß § 8 Absatz 1 nachzuweisen. 

§ 16 
Nichtöffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 
(2) Vertreterinnen und Vertreter der obersten Landesbehörden, Mitglieder und 
stellvertretende Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der zuständigen Stelle sowie 
Vertretende der Bundesagentur für Arbeit können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss 
kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle andere Personen mit Zustimmung des 
Prüflings als Gäste zulassen. 
(3) An der Beratung über das Prüfungsergebnis im Sinne des § 22 Absatz 1 Satz 2 dürfen 
nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses beteiligt sein. 

§ 17 
Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

(1) Die Projektpräsentation und das damit verbundene Fachgespräch werden unter 
Leitung des vorsitzenden Mitglieds vom gesamten Prüfungsausschuss abgenommen. 
(2) Bei der schriftlichen Prüfungsaufgabe regelt die zuständige Stelle im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Aufsicht, die sicherstellen soll, dass der Prüfling selbständig und 
nur mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln arbeiten. 
(3) Der Prüfung muss der schriftlichen Abschlussarbeit auf einem gesonderten Blatt eine mit 
handschriftlicher Unterschrift versehene Versicherung beifügen, dass die Arbeit ohne 
fremde Hilfe angefertigt wurde und lediglich die angegebenen Hilfsmittel genutzt wurden. 



   ANLAGEN/ 87

(4)Störungen durch äußere Einflüsse müssen von dem Prüfling ausdrücklich gegenüber der 
Aufsicht oder des vorsitzenden Mitglieds gerügt werden. Entstehen durch die Störungen 
erhebliche Beeinträchtigungen, entscheidet der Prüfungsausschuss über Art und Umfang von 
geeigneten Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prüfungen kann 
die Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden. 
(5)Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 18 
Ausweispflicht und Belehrung 

Der Prüfling hat sich auf Verlangen des vorsitzenden Mitglieds oder der 
Aufsichtsführung auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Fortbildungsprüfung über den 
Prüfungsablauf, insbesondere die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und 
Nichtteilnahme zu belehren. 

§ 19 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

(1)Unternimmt es ein Prüfling das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder wird Beihilfe zu einer Täuschung oder einem 
Täuschungsversuch geleistet, liegt eine Täuschungshandlung vor. 
(2)Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht 
oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung 
festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort. 
(3)Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene 
           
bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder 
        
(4)Wer durch sein Verhalten die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung behindert, ist 
von der Prüfung auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der 
Aufsichtsführung getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 
Prüfling hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. 
Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 
(5)Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfling 
zu hören. 

§ 20 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1)Nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung (bei schriftlichen Prüfungen vor 
Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben) kann auf schriftlichem oder elektronischem Weg ein 
Rücktritt erklärt werden. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Das Gleiche 
gilt, wenn der Prüfling zur Prüfung nicht erscheint. 
(2)Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte selbständige 
Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt. 
Selbständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf 
eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden. 
(3)Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung 
               
0 Punkte) bewertet. 
(4)Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 
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(5) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet die zuständige Stelle. Hält sie 
den wichtigen Grund für nicht gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Abschnitt 4 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 21 
Bewertungsschlüssel 

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 
= 100 bis 92 Punkte = Note 1 = sehr gut, 
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
= unter 92 bis 81 Punkte = Note 2 = gut, 
eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung 
= unter 81 bis 67 Punkte = Note 3 = befriedigend, 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht 
= unter 67 bis 50 Punkte = Note 4 = ausreichend, 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch vorhanden sind 
= unter 50 bis 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft, 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse 
fehlen 
= unter 30 bis 0 Punkte = Note 6 = ungenügend. 
Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der 
Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 22 
Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbständig 
zu bewerten. Beschlüsse über die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung 
insgesamt sowie über das Bestehen und Nichtbestehen der Prüfung werden vom 
Prüfungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse dienen die 
Einzelbewertungen der Prüfungsausschussmitglieder als Grundlage. 
(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von denen 
gemäß § 9 befreit worden ist, außer Betracht. 
(3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann das vorsitzende Mitglied 
mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender 
Prüfungsleistungen beauftragen. Die Beauftragten sollen nicht derselben Mitgliedergruppe 
angehören. Die beauftragten Mitglieder dokumentieren die wesentlichen Abläufe und halten 
die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest. Die übrigen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 nicht an die 
Einzelbewertungen der beauftragten Mitglieder gebunden. 

§ 23 
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam das Gesamtergebnis fest. Ob die Prüfung 
bestanden ist, richtet sich nach § 12 Absatz 2 der Arbeits- und 
Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung. 
(2) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den 
Formularen der zuständigen Stelle zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
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(3) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung das Gesamtergebnis der 
Prüfung mitgeteilt werden. 

§ 24 
Prüfungszeugnis 

(1) Über die Prüfung erhalten der Prüfling von der zuständigen Stelle zwei Zeugnisse. 
(2) Das erste Zeugnis enthält 

1)        
    -  
2)die Personalien der Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum), 
3)die vollständige Bezeichnung und Fundstelle der Fortbildungsprüfungsordnung 
nach den Angaben im Bundesgesetzblatt, 
4)das Datum des Bestehens der Prüfung und 
5)die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des vorsitzenden 
Mitgliedes und der beauftragten Person der zuständigen Stelle mit Siegel. 

(3) Das zweite Zeugnis enthält darüber hinaus 
1) die Handlungsbereiche nach § 3 der Arbeits- und  
Berufsförderungsfortbildungsprüfungsverordnung, 
2) die Ergebnisse der Prüfungsleistungen in der 

a) schriftlichen Prüfungsaufgabe, 
b)der schriftlichen Abschlussarbeit und der 
c) Projektpräsentation einschließlich Fachgespräch 

3) sowie die Gesamtnote, 
4) den Nachweis der Ausbildereignung gemäß § 30 BBiG und 
5) alle Befreiungen nach § 9 mit genauen Angaben zur anderweitig abgelegten 
Prüfung. 

(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Prüflings eine englischsprachige und eine 
französischsprachige Übersetzung beizufügen. 
(5) Dem Zeugnis wird eine Zeugniserläuterung (Europass) beigefügt. 

§ 25 
Bescheid über die nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfling von der zuständigen Stelle einen 
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, warum die Prüfung nicht bestanden wurde, 
welche Ergebnisse in den einzelnen Prüfungsleistungen erzielt wurden und welche 
Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen. 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 26 ist 
hinzuweisen. 

Abschnitt 5 
Wiederholungsprüfung 

§ 26 
Wiederholungsprüfung 

(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. 
Ebenso können Prüfungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden, wenn ihr 
Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist. Es gelten die in 
der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse. 
(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen Prüfungsleistung 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese auf 
Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung 
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innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergebnisses der nicht 
bestandenen Prüfung an, erfolgt. Die Bewertung einer selbstständigen Prüfungsleistung 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 
(3) § 8 Absatz 2 gilt entsprechend. 

Abschnitt 6 
Schlussbestimmungen 

§ 27 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der zuständigen Stelle sind 
bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüflinge mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

§ 28 
Prüfungsunterlagen 

(1) Auf schriftlichen oder elektronischen Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich 
vorgegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine oder ihre 
Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die 
Niederschriften gemäß § 23 Absatz 2 zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist 
beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach § 24 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 1. Der 
Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt. 
(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur 
Archivierung bleiben unberührt. 

§ 29 
Inkrafttreten, Genehmigung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Sie wurde am 5. 
November 2018 gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2581) geändert worden ist, durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. 
(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung 
zum      - und Berufsförderung in 
     -Westfalen vom 18. März 2010 (GV. 
NRW. S. 224) außer Kraft. 

Köln / Münster, den X. Monat 2019 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Ulrike L u b e k 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Matthias  L ö b 
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ANLAGE 9

- 1 -

14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 15. Sitzung der Landschaftsversammlung

am 08.07.2019 in Köln, Horion-Haus

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dr.  Ammermann, Gert
Blondin, Marc (MdL)
Boss, Frank (MdL)
Bündgens, Willi
Dickmann, Bernd
Diekmann, Klaus
Einmahl, Rolf
Fenninger, Georg
Fischer, Peter
Giebels, Harald
Henk-Hollstein, Anne Vorsitzende
Hohl, Peter
Hurnik, Ivo
Isenmann, Walburga
Jülich, Urban-Josef
Kersten, Gertrud
Kisters, Dietmar
Kleine, Jürgen
Krebs, Bernd
Kromer-von Baerle, Wolfgang
Kühlwetter, Joachim
Dr.  Leonards-Schippers, Christiane
Loepp, Helga
Mucha, Constanze ab TOP 2
Müller, Michael
Nabbefeld, Michael
Natus-Can M.A., Astrid
Prof. Dr.  Peters, Leo
Petrauschke, Hans-Jürgen
Plum, Franz
Pütz, Susanne
Rohde, Klaus
Rubin, Dirk
Schavier, Karl
Dr.  Schlieben, Nils Helge
Schönberger, Frank
Dr.  Schoser, Martin
Schroeren, Michael
Solf, Michael-Ezzo
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Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul
Tondorf, Bernd
Tschepe, Heidemarie
Wörmann, Josef
Zimball, Wolfgang

SPD

Arndt, Denis
Berten, Monika
Brodrick, Helmut
Ciesla-Baier, Dietmar
Daun, Dorothee
Eichner, Harald
Franz, Michael
Heinisch, Iris
Holtmann-Schnieder, Ursula
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Kiehlmann, Peter
Dr.  Klose, Hans
Krupp, Ute
Lüngen, Ilse
Mahler, Ursula
Nottebohm, Doris
Recki, Gerda
Prof. Dr.  Rolle, Jürgen
Schmerbach, Cornelia
Schmitz, Hans
Schnitzler, Stephan
Schulz, Margret
Schulz, Ursula
Soloch, Barbara
Steinhäuser, Heike
Thiele, Elke
Walter, Karl-Heinz
Weiden-Luffy, Nicole Susanne
Wietelmann, Margarete
Wietheger, Karin
Prof. Dr.  Wilhelm, Jürgen
Wucherpfennig, Brigitte

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Barion, Katrin
Beck, Corinna
Beu, Rolf Gerd
Blanke, Andreas
Bortlisz-Dickhoff, Johannes
Deussen-Dopstadt, Gabi
Emmler, Stephan
Fliß, Rolf
Kresse, Martin
Peters, Anna
Rickes, Roland ab TOP 5
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Schäfer, Ilona
Schmitt-Promny M.A., Karin
Warnecke, Uwe Marold
Zimmermann, Thor-Geir
Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Effertz, Lars Oliver
Feiter, Stefan
Grün, Rainer
Haupt, Stephan (MdL)
Pabst, Petra
Pohl, Mark Stephen
Runkler, Hans-Otto
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Ammann-Hilberath, Martina
Basten, Larissa
Detjen, Ulrike
Hamm, Gudrun
Zierus, Jürgen

FREIE WÄHLER

Bayer, Udo
Fink, Hans-Jürgen
Hemsteeg, Kai
Nüse, Theodor
Rehse, Henning
Schmitz, Heinz

Allianz in der LVers

Traeder, Thomas
Wegener, Ralf

Von den Fraktionsgeschäftsstellen

Böll, Thomas SPD 
Klemm, Ralf Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Schulte, Felix Die Linke.

Verwaltung:

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erster Landesrat Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin Hötte, Renate
LVR-Dezernent Althoff, Detlef
LVR-Dezernent Bahr, Lorenz
LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber, Angela
LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina
LVR-Dezernentin Karabaic, Milena
Bayer, Christine, Leiterin LVR-Fachbereich 03
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Egyptien, Lukas, komm. Leitung LVR-Fachbereich 06 und persönlicher Referent LD´in 
Weis, Annika, LVR-Fachbereich 06 (Protokoll)
Fischer, Martina, LVR-Fachbereich 14
Klaus, Tobias, persönlicher Referent LD´in
Andres, Sigrid, Stabsstelle Strategische Themen und Allianzen
Leicht, Dietmar, LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung
Soethout, Guido, Leiter LVR-Fachbereich 21
Pagenkopf, Ralf, Leiter LVR-Fachbereich 12
Pleus, Alfred, LVR-Fachbereich 06
Wessels, Katharina, Auszubildende LVR-Fachbereich 06
Köcher, Christiane, LVR-Fachbereich 06
Babczyk, Michaela, LVR-Fachbereich 06

Gäste

Imkamp, Rainer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Brühl 
(Referent)
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Verpflichtung neuer Mitglieder   

3. Umbesetzung in den Ausschüssen   

3.1. Umbesetzung in Ausschüssen Antrag 
14/277 CDU B 

3.2. Umbesetzung in Ausschüssen Antrag 
14/274 GRÜNE B 

4. Wahl der Landesrätin / des Landesrates des LVR-
Dezernates Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und 
technische Innovation

14/3430 B 

5. Soziale Folgen der Digitalisierung im Landschaftsverband 
Rheinland 
Vortrag von Herrn Rainer Imkamp, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Brühl

Power-Point- 
Präsentation  

6. Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungsordnung 
des Landschaftsverbandes Rheinland und Änderung der 
Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung des 
Landschaftsverbandes Rheinland

14/3196/1 B 

7. Satzung der LVR-Europa-Projektförderung 14/3440 B 

8. Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur 
Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers 
und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe - 
Heranziehungssatzung Soziales

14/3371 B 

9. Erlass von Prüfungsordnung und Gebührenordnung für die 
Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten 
Abschluss "Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung"

14/3301 B 

10. Schwer-in-Ordnung-Ausweishülle des LVR Antrag  
14/276 Die Linke., 
CDU, FDP, FREIE 
WÄHLER, GRÜNE, 
SPD B 

11. Fragen und Anfragen   

Beginn der Sitzung: 10:06 Uhr

Ende der Sitzung: 10:57 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt die Vorsitzende die Mitglieder der
14. Landschaftsversammlung Rheinland zur 15. Sitzung. Besonders begrüßt sie die Gäste 
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vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Frau Monika Schnieders-Pförtzsch, 2. 
stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, und Herrn Dr. 
Georg Lunemann, Erster Landesrat und Kämmerer, sowie Herrn Rainer Imkamp, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Brühl, der zum Thema "Soziale 
Folgen der Digitalisierung im Landschaftsverband Rheinland" unter TOP 5 vortragen wird.  
 
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass zu dieser 15. Sitzung der 14. 
Landschaftsversammlung Rheinland frist- und ordnungsgemäß mit Schreiben vom 26. 
Juni 2019 eingeladen und die Sitzung auf der Internetseite des Landschaftsverbandes 
Rheinland öffentlich bekannt gemacht worden sei. 

Als Beisitzende beruft sie Herrn Thor-Geir Zimmermann (Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN) und Frau Petra Pabst (FDP-Fraktion).

Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder entschuldigt: 

CDU-Fraktion:
Dr. Elster, Ralph

SPD-Fraktion:
Kaiser, Manfred
Pöhler, Raoul
Schultes, Monika
Zepuntke, Klaudia

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:
Tuschen, Johannes-Jürgen

Fraktion Die Linke.:
Pilgram, Ludger

Fraktionslos:
Dr.  Böhnke, Rolf

Die Vorsitzende gratuliert Herrn Stephan Emmler (Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
und Herrn Lorenz Bahr, LVR-Dezernent für Kinder, Jugend und Familie, zu ihren 
Geburtstagen.

Die Vorsitzende bittet die Anwesenden, sich zum Gedenken an die ehemaligen 
verstorbenen Mitglieder der Landschaftsversammlung, Frau Helga Künzel, verstorben am 
26. Juni 2019, Herrn Johannes Mertens, verstorben am 15. Juni 2019 sowie Herrn Holger 
Müller, verstorben am 9. Juni 2019, und Herr Wilfried Hahn, verstorben am 13. Mai 2019, 
von den Plätzen zu erheben.

Abschließend teilt die Vorsitzende mit, dass Herr Theodor Nüse seit dem 14. Mai 2019 
nicht mehr Mitglied der SPD-Fraktion und ab dem 24. Juni 2019 in die Fraktion FREIE 
WÄHLER aufgenommen worden sei.
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Öffentliche Sitzung
  
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Vorsitzende verweist auf die 1. aktualisierte Tagesordnung.

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung erklären sich mit der 1. aktualisierten 
Tagesordnung einverstanden.

Punkt 2
Verpflichtung neuer Mitglieder

Die Vorsitzende verpflichtet Herrn Wolfgang Kromer-von Baerle auf gewissenhafte und 
gesetzmäßige Wahrnehmung seiner Aufgaben.

Punkt 3
Umbesetzung in den Ausschüssen

Punkt 3.1
Umbesetzung in Ausschüssen
Antrag Nr. 14/277 CDU

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Sozialausschuss (ordentliches Mitglied)

alt: Jochen Naumann 

neu: Wolfgang Kromer-von Baerle

Gesundheitsausschuss (ordentliches Mitglied)

alt: Jochen Naumann

neu: Wolfgang Kromer-von Baerle

Krankenhausausschuss 1 (ordentliches Mitglied)

alt: Jochen Naumann

neu: Dr. Martin Schoser

Krankenhausausschuss 1 (stellvertretendes Mitglied)

alt: Dr. Martin Schoser

neu: Bernd Krebs
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Schulausschuss (stellvertretendes Mitglied)

alt: Jochen Naumann

neu: Franz Plum

Landesjugendhilfeausschuss (stellvertretendes Mitglied)

alt: Jochen Naumann

neu: Dr. Christiane Leonards-Schippers

Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland (stellvertretendes Mitglied)

alt: Jochen Naumann

neu: Peter Hohl

Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen (ordentliches 
Mitglied)

alt: Wolfgang Kromer-von Baerle*, 

neu: Wolfgang Kromer-von Baerle

Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen (stellvertretendes 
Mitglied)

alt: Jochen Naumann

neu: Bernd Dickmann

* = sachkundige/r Bürger*in

Punkt 3.2
Umbesetzung in Ausschüssen
Antrag Nr. 14/274 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Kulturausschuss

Stellvertretendes Mitglied alt: Stefan Peil*                    neu: Doris Janicki*

Krankenhausausschuss 2

stellvertretendes Mitglied alt: Stefan Peil*                    neu: Martina Hoffmann-Badache*

* = sachkundige/r Bürger*in
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Punkt 4
Wahl der Landesrätin / des Landesrates des LVR-Dezernates Digitalisierung, IT-
Steuerung, Mobilität und technische Innovation
Vorlage Nr. 14/3430

Die Vorsitzende erklärt, für die Wahl der Landesrätin / des Landesrates des LVR-
Dezernates Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation liege ihr 
der schriftliche Vorschlag der SPD-Fraktion vor, Herrn Marc Janich zum Landesrat dieses 
LVR-Dezernates zu wählen. 

Herr Janich verlässt für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes den Sitzungsraum. 

Die Wahl wird durch eine offene Abstimmung vollzogen.

Die Landschaftsversammlung fasst mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe Allianz in der 
Landschaftsversammlung Rheinland ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Herr Marc Janich wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren zum Landesrat gewählt und 
erhält gemäß § 4 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (EingrVO) Bezüge der 
Besoldungsgruppe B 4 LBesO NRW zuzüglich höchstzulässiger Aufwandsentschädigung. 
Ihm wird die Leitung des LVR-Dezernates Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und 
technische Innovation übertragen. Eine Änderung des Geschäftsbereiches ist möglich." 

Nach Rückkehr in den Sitzungsraum teilt die Vorsitzende Herrn Janich das Ergebnis der 
Wahl mit. 
Die Vorsitzende, die LVR-Direktorin sowie die Vorsitzenden der Fraktionen gratulieren 
Herrn Janich zu seiner Wahl.  

Herr Janich nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihm entgegen gebrachte 
Vertrauen.

Punkt 5
Soziale Folgen der Digitalisierung im Landschaftsverband Rheinland
Vortrag von Herrn Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Brühl

Herr Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Brühl, trägt 
anhand einer Power-Point-Präsentation zum Thema "Soziale Folgen der Digitalisierung im 
Landschaftsverband Rheinland" vor. Im Anschluss an seinen Vortrag nimmt er zu einem 
Wortbeitrag von Frau Schmitt-Promny Stellung.

Die Power-Point-Präsentation wird der Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung nehmen den Vortrag von Herrn Rainer 
Imkamp zum Thema "Soziale Folgen der Digitalisierung im Landschaftsverband 
Rheinland" zur Kenntnis.
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Punkt 6
Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungsordnung des 
Landschaftsverbandes Rheinland und Änderung der Dienstanweisung für die 
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage Nr. 14/3196/1

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Die Rechnungsprüfungsordnung des Landschaftsverbandes Rheinland wird mit der 
Satzung der Anlage 1 der Vorlage-Nr. 14/3196/1 geändert. 
2. Der Änderung der Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung des 
Landschaftsverbandes Rheinland gemäß der Anlage 3 der Vorlage-Nr. 14/3196/1 wird das 
Einvernehmen erteilt.

Punkt 7
Satzung der LVR-Europa-Projektförderung
Vorlage Nr. 14/3440

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Der Satzung für die Europa-Projektförderung durch den Landschaftsverband Rheinland 
(LVR-Europa-Projektfördersatzung) wird gemäß Vorlage Nr. 14/3440 zugestimmt.

Punkt 8
Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben 
des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe - 
Heranziehungssatzung Soziales
Vorlage Nr. 14/3371

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des 
Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe wird gemäß Vorlage 
Nr. 14/3371 beschlossen.

Punkt 9
Erlass von Prüfungsordnung und Gebührenordnung für die Durchführung der 
Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss "Geprüfte Fachkraft zur 
Arbeits- und Berufsförderung"
Vorlage Nr. 14/3301

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Die vom Berufsbildungsausschuss am 12.07.2018 beschlossene Prüfungsordnung für 
die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen gemäß Anlage 1 der 
Vorlage Nr. 14/3301 wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Gebührenordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum anerkannten 
Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ in Nordrhein-Westfalen 
gemäß Anlage 2 der Vorlage Nr. 14/3301 wird zugestimmt.
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Punkt 10
Schwer-in-Ordnung-Ausweishülle des LVR 
Antrag Nr. 14/276 Die Linke., CDU, FDP, FREIE WÄHLER, GRÜNE, SPD

Die Vorsitzende verweist auf die Bitte des Landschaftsausschusses, bei der nächsten 
Bestellung der Ausweishüllen verstärkt auf umweltverträgliches Material zu achten. Die 
Bitte findet allgemeine Zustimmung in der Landschaftsversammlung.

Frau Lubek informiert über die bereits getätigte Bestellung und die Auslage einiger 
Entwurfsexemplare der Ausweise zur Mitnahme vor dem Sitzungssaal.

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der LVR beschafft Ausweishüllen für den Schwerbehindertenausweis, die den Schriftzug 
Schwerbehindertenausweis mit dem Wort Schwer-in-Ordnung-Ausweis überdecken. Diese 
Hüllen werden vom LVR kostenfrei bei öffentlichen Veranstaltungen des LVR, im Mobil der 
Begegnung und auf Anforderung ausgegeben. 

Punkt 11
Fragen und Anfragen

Es liegen keine Fragen oder Anfragen vor.

Hinweis: Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenographische Bericht.

Köln, 30.07.2019 

Die Vorsitzende 

H e n k - H o l l s t e i n

Köln, 12.07.2019 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

L u b e k
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